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Erläuternde Bemerkungen 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Musikschulen in Tirol (Tiroler Musikschulgesetz 2024 – 
TMG) 

I. 

Allgemeines 

A. 

1. Das Tiroler Musikschulgesetz, LGBl. Nr. 44/1992, ist am 1. September 1992 in Kraft getreten und 
wurde seither, mit Ausnahme der Anhebung der Höchstförderungssätze für sonstige Musikschulen nicht 
substantiell geändert. 

2. Hauptanliegen des im Entwurf vorliegenden Gesetzes ist – wie schon bisher – durch das vom Land 
Tirol und den Gemeinden getragene landesweite Musikschulsystem eine qualifizierte Musikausbildung 
mit größtmöglicher Breitenwirkung zu erzielen, besonders Kinder und Jugendliche durch qualifizierten 
Unterricht in ihrer musikalisch-künstlerischen Entwicklung zu fördern sowie besonders interessierte 
Musikschüler auf weitergehende musikalisch-künstlerische Ausbildlungen vorzubereiten. Diese schon 
bisher ganz wesentlichen Zielsetzungen sollen im Entwurf nunmehr zeitgemäß formuliert werden. 
Darüber hinaus soll insbesondere der Aspekt der Berücksichtigung unterschiedlicher 
Lernvoraussetzungen stärker gesetzlich verankert werden. 

Weiters soll eine Anpassung des derzeitigen Systems der Förderung von Musikschulen, deren Träger 
nicht das Land Tirol ist, erfolgen. Dabei soll berücksichtigt werden, dass sich die Musikschulen in Tirol 
seit dem Jahr 1992 sowohl zahlenmäßig als auch in organisatorischer und dienstrechtlicher Hinsicht 
bedeutend weiterentwickelt haben. Im Jahr 1992 war das Musikschulwesen in Tirol dadurch 
gekennzeichnet, dass keine landesweit ausreichende Zahl an Musikschulen bestand, neben dem Land 
Tirol vor allem Gemeinden, aber auch private Träger, Erhalter von Musikschulen waren und es kein 
einheitliches Dienstrecht für Lehrpersonen an Musikschulen gab. Nach nun mehr als 30 Jahren der 
intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol und den Gemeinden sind, mit Ausnahme der 
Musikschulen der Stadtgemeinden Innsbruck, Hall und Wattens, alle damaligen Gemeindemusikschulen 
in Landesmusikschulen übergeführt worden. In dienstrechtlicher Hinsicht wurde mit Erlassung des 
Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetzes im Jahr 2016 ein einheitliches Dienstrecht für 
Musiklehrpersonen an Landesmusikschulen geschaffen, das landesweit die Qualität der Ausbildung 
sicherstellt. Die Notwendigkeit der Förderung sonstiger Musikschulen, um sie auf diesem Weg an den 
Standard von Landesmusikschulen heranzuführen, hat daher kaum noch Bedeutung. 

3. Die bisher bestehenden Gremien, nämlich der Musikschulbeirat und der Fachbeirat, sollen zu einem 
Gremium, dem Musikschulbeirat, zusammengefasst werden. Wie bisher wird ein breiter Konsens aller am 
Tiroler Musikschulwesen beteiligten Systempartner als ganz wesentlich erachtet. Die vorgesehene 
Zusammensetzung soll gewährleisten, dass alle am Musikschulgeschehen maßgeblich Beteiligten an 
Entscheidungsprozessen mitwirken, wobei jedoch eine Unterteilung in ein politisches Gremium mit 
beschließender Stimme und einen Fachbereich entfallen soll. 

B. 

Die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers zur Erlassung des im Entwurf vorliegenden Gesetzes ergibt 
sich aus Art. 17 B-VG und im Hinblick auf die organisationsrechtlichen Bestimmungen aus Art. 15 
Abs. 1 B-VG. 

C. 

Das Inkrafttreten eines dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Gesetzes lässt keine wesentlichen 
finanziellen Auswirkungen für das Land Tirol und für die Gemeinden erwarten. 

Landesmusikschulen dürfen wie bisher nur unter der Voraussetzung errichtet werden, dass sich die 
Gemeinden auf vertraglicher Basis zur Tragung eines Teils des Schulaufwandes verpflichten. Es wird 
daher wesentlich darauf ankommen, inwieweit die Stadt Innsbruck, Wattens und Hall zum Abschluss 
entsprechender Verträge mit dem Land Tirol bereit sind. Auch kann das Land Tirol Verträge nur insoweit 
abschließen, als die entsprechenden Finanzmittel im Landesvoranschlag bereitgesellt sind. Die 
Entwicklung der sachlichen und personellen Entwicklung der Landesmusikschulen ist wie bisher ganz 
wesentlich von den künftigen Schülerzahlen abhängig, wobei auf Erfahrungswerte der letzten Jahre 
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zurückgegriffen werden kann und keine wesentlichen Änderungen zu erwarten sind. So wurden im 
Schuljahr 2022/2023 an Landesmusikschulen 20.172 Schüler von 681 Lehrpersonen unterrichtet. Für das 
Jahr 2024 gibt es im Stellenplan der Landesmusikschulen keine Änderung. Laut Beschluss der Tiroler 
Landesregierung sind darin für den Bereich der Landesmusikschulen 474 Dienstposten vorgesehen - 
davon 462,5 Dienstposten im Lehrerbereich und 11,5 Dienstposten im Verwaltungsbereich. Dieser 
Stellenplan ist seit mehr als 10 Jahren unverändert und bedingt der vorliegende Entwurf keine 
Änderungen. Das im Entwurf vorliegende Gesetz hat weiters keinen Einfluss auf den Bereich der 
Personalkostenentwicklung. 

Hinsichtlich der Förderung der Gemeindemusikschulen sieht der Entwurf keine Änderungen vor, die sich 
auf die Höhe der Förderung, die den Gemeinden weiterhin zukommen soll. Eine Kostenersparnis für das 
Land Tirol wird sich daraus ergeben, dass nur noch Musikschulen, deren Träger eine Gemeinde ist, 
gefördert werden dürfen und nicht, wie bisher, Musikschulen anderer Träger. 

II. 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen 

Zum 1. Abschnitt (Allgemeine Bestimmungen): 

Zu § 1 (Ziele): 

In § 1 sollen die grundlegenden Ziele des im Entwurf vorliegenden Gesetzes festgelegt werden. Der 
Entwurf folgt dabei im Wesentlichen den Zielvorgaben des geltenden Tiroler Musikschulgesetzes und 
wie auch bisher jenen Zielvorgaben, die im Rahmen der Konferenz der österreichischen Musikschulen 
(KOMU), in der sämtliche Bundesländer vertreten sind, entwickelt und weiterentwickelt wurden. Die 
genannten Ziele stehen weiters im Einklang mit gesamteuropäischen Vorstellungen und 
Entwicklungstendenzen, vor allem im Hinblick auf die ganz wesentliche Leitlinie für musikpolitisches 
Handeln, wonach allen Kindern und Erwachsenen das Recht zukommt, musikalisch-künstlerische 
Ausdrucksformen und Fähigkeiten zu erlernen und sich in aller Freiheit musikalisch-künstlerisch 
auszudrücken. 

Wie auch schon im geltenden Tiroler Musikschulgesetz ist eine weitere Zielsetzung des im Entwurf 
vorliegenden Gesetzes, besonders interessierte Musikschüler auf weitergehende musikalisch-
künstlerische Ausbildungen, wie den Besuch von Musikhochschulen und Musikuniversitäten, 
vorzubereiten. 

Zu § 2 (Musikschulplan): 

Diese Bestimmung soll die Landesregierung im Interesse einer an den grundlegenden Zielsetzungen nach 
§ 1 orientierten, vorausschauenden Vorgangsweise wie bisher zur Erlassung eines Musikschulplanes 
verpflichten. Die im bestehenden Musikschulplan angestrebte räumliche Entwicklung, insbesondere 
durch Anführung möglicher Sitzgemeinden für Landesmusikschulen und Exposituren von 
Landesmusikschulen ist derzeit allerdings nahezu abgeschlossen. 

Der Musikschulplan soll wie bisher im Bote für Tirol verlautbart und zusätzlich auf der Internetseite des 
Landes Tirol veröffentlicht werden. Ein weitergehendes Publizitätserfordernis besteht nicht, da es sich 
beim Musikschulplan um einen Durchführungsrechtsakt im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung 
aufgrund eines Selbstbindungsgesetzes handelt. 

Zu § 3 (Qualitätsmanagement): 

Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung, insbesondere in musikalisch-künstlerischer Hinsicht, war 
schon bisher eines der wichtigsten Anliegen der Ausbildung an Landesmusikschulen. Da der finanzielle 
Aufwand von Landesmusikschulen zu einem großen Teil vom Land Tirol und den Gemeinden getragen 
wird, ist die Verwendung der Mittel an strenge Maßstäbe geknüpft und muss auch nachweisbar sein, dass 
die angestrebten Ziele tatsächlich erfüllt werden. Zudem muss erwartet werden können, dass bestimmte 
Ergebnisse auch in Zukunft erbracht werden. 

Im Entwurf soll daher die ausdrückliche Verpflichtung festgelegt werden, ein eigenständiges 
Qualitätsmanagementsystem aufzubauen und über die bisherigen Instrumente der Qualitätssicherung 
hinaus eine regelmäßige Evaluierung des gesamten Leitungsspektrums der Lademusikschulen 
durchzuführen. 
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Zum 2. Abschnitt (Landesmusikschulen): 

Zu § 4 (Errichtung): 

Diese Bestimmung soll die Vorgangsweise bei der Errichtung von Landesmusikschulen regeln, wobei 
unter Errichtung entsprechend der allgemeinen Terminologie die Gründung und Festlegung der örtlichen 
Lage der Landesmusikschule verstanden wird. Die Errichtung von Landesmusikschulen kann wie bisher 
auf zweierlei Arten erfolgen: Zum einen kann das Land Tirol Landesmusikschulen neu gründen, zum 
anderen hat das Land Tirol aber auch die Möglichkeit, eine von einem anderen Musikschulerhalter 
geführte Musikschule zu übernehmen und als Landesmusikschule weiterzuführen. 

Landesmusikschulen dürfen wie bisher nur in Übereinstimmung mit dem Musikschulplan errichtet 
werden. In diesem Sinn ist im Abs. 3 weiterhin vorgesehen, dass die Errichtung einer Landesmusikschule 
nur unter der Voraussetzung des Zustandekommens eines Vertrages zwischen dem Land Tirol und einer 
Gemeinde oder mehreren Gemeinden über deren Beitrag zum Schulaufwand erfolgen darf. Das Land 
Tirol darf einen solchen Vertrag nur unter der Voraussetzung einer ausreichenden finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde bzw. der Gemeinden abschließen. Der notwendige Vertragsinhalt wird 
im § 6 näher definiert, weshalb diesbezüglich auf die Ausführungen zu dieser Bestimmung verwiesen 
wird. 

Zu § 5 (Aufgaben): 

Die Aufgaben der Landesmusikschulen waren bisher in der Weise geregelt, dass Ausbildungsbereiche 
bestimmt waren, in denen Musikunterricht anzubieten ist. Diese Normierung der Aufgabenbereiche soll 
durch eine zeitgemäße Darstellung des umfangreichen und vielfältigen Aufgabenbereiches der 
Landesmusikschulen ergänzt werden. 

Im Abs. 1 sollen somit jene Ausbildungsbereiche normiert werden, die in ihrer Gesamtheit das 
Standardangebot jeder Landesmusikschule bilden. Die Ausbildungsbereiche wurden lediglich in ihrer 
systematischen Darstellung verbessert und das derzeitige Fächerangebot der Landesmusikschulen 
einschließlich des im Schuljahr 2023/24 neu eingeführtem Faches Schauspiel übernommen. Die 
Verpflichtung der Landesmusikschulen, Unterricht in bestimmten Ausbildungsbereichen anzubieten, 
besteht wie bisher nicht unbeschränkt, da der Umfang, in dem eine Landesmusikschule geführt wird, ganz 
wesentlich vom Inhalt des zwischen dem Land Tirol und den beteiligten Gemeinden abzuschließenden 
Vertrages bzw. der schon abgeschlossenen Verträge abhängt. Wenngleich die Aufbauphase der Tiroler 
Landesmusikschulen lange abgeschlossen ist und sich die personellen und sachlichen Voraussetzungen 
der Landesmusikschulen seit dem Jahr 1992 ganz wesentlich verbessert haben, wird nicht davon 
ausgegangen, dass jede einzelne Landesmusikschule in der Lage ist, in sämtlichen Ausbildungsbereichen 
einen vollwertigen Unterricht anzubieten. 

Der Abs. 2 schafft wie bisher die Möglichkeit, an Landesmusikschulen über das Standardangebot nach 
Abs. 1 hinaus, Unterricht in weiteren Ausbildungsbereichen anzubieten. Die Aufzählung möglicher 
weiterer Ausbildungsbereiche ist nur demonstrativ, macht jedoch deutlich, dass das Schwergewicht des 
weiteren Ausbildungsangebotes in den verschiedenen Bereichen der kombinierten Ausbildung von Musik 
bzw. Schauspiel mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen, wie beispielsweise bildende Kunst, Film 
und Fernsehen, Computermusik und Sound Design sowie der Musik- und Theatervermittlung liegen wird. 

Landesmusikschulen haben auch die Aufgabe, an kulturellen Angeboten in Städten und Gemeinden 
mitzuwirken (Abs. 3 lit. a). 

Eine weitere zentrale Aufgabe der Landesmusikschulen ist es, insbesondere Kinder und Jugendliche beim 
Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen Musikpraxis und Musikrezeption zu begleiten und durch 
gemeinsame musikalische und soziale Erfahrungen in ihrer musikalisch-künstlerischen Entwicklung zu 
fördern (Abs. 3 lit. b). Das künstlerische Potenzial und der intellektuelle Reifungsprozess sowie die damit 
verbundene Identitätsfindung der Schüler sollen gefördert werden und lebensbegleitende Beschäftigung 
mit Musik ermöglichen. 

In der Darstellung der Aufgaben wird auch angeführt, dass Landesmusikschulen auf unterschiedliche 
Lernvoraussetzungen einzugehen haben, womit der Aspekt der Musikschule als wichtige Ressource für 
Kinder- und Jugendliche, um sich im sozialen Gefüge zurechtzufinden, hervorgehoben werden soll 
(Abs. 3 lit. c). 

Eine weitere Aufgabe der Landesmusikschulen ist es, wie auch schon bisher, künstlerische Talente zu 
erkennen, zu fördern und Musikschüler auf weitergehende musikalisch-künstlerische Ausbildungen 
vorzubereiten (Abs. 3 lit. d). Die Landesmusikschulen haben für diese Gruppe der Schüler eine 
leistungsorientierte Ausbildung mit entsprechend umfassendem Unterrichtsangebot vorzusehen. In der 
praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass Landesmusikschulen gemeinsam mit weiteren Institutionen 
Schülern, welche etwas Besonderes in der Musik leisten möchten und sich (zeit-)intensiv mit Musik 
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auseinandersetzen wollen, spezielle Förderprogramme anbietet, wie beispielsweise sogenannten 
vernetzten Unterricht (bei unterschiedlichen Lehrpersonen der Landesmusikschulen und dem Tiroler 
Landeskonservatorium), die Teilnahme an Wettbewerben, Meisterklassen und landesweiten Ensembles 
sowie Orchester- und Chorprojekten. 

Zu § 6 (Gemeindebeitrag zum Schulaufwand, Instrumentenzuschüsse des Landes Tirol): 

Diese Bestimmung soll - wie nach dem derzeit geltenden Recht - den notwendigen Inhalt des Vertrages, 
der mit den an einer Landesmusikschule beteiligten Gemeinde abzuschließen ist, regeln. 

Der Gemeindebeitrag zum Schulaufwand soll unverändert bleiben und umfasst wie bisher den 
Investitionsaufwand (lit. a), den Betriebsaufwand (lit. b) und den Ersatz von 45 v.H. des Aufwandes für 
Lehrpersonal und allfälliges Verwaltungspersonal an der Landesmusikschule. 

Eine Änderung soll nach dem Entwurf die interne Aufteilung der Kosten im Fall der Beteiligung mehrerer 
Gemeinden am Vertrag erfahren. Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung war der Investitionsaufwand 
von jener Gemeinde zu tragen, in der die Landesmusikschule errichtet wurde. Die Rechtfertigung dafür 
wurde in den mit der Errichtung der Landesmusikschule für sie verbundenen besonderen 
Standortvorteilen gesehen. Der Entwurf sieht keine Notwendigkeit mehr dafür, in die Vereinbarung über 
die Kostenaufteilung zwischen den an der Führung der Landesmusikschule beteiligten Gemeinden 
einzugreifen. 

Weiters sollen Zuschüsse des Landes Tirol zu den Kosten der Anschaffung von Musikinstrumenten nach 
dem Entwurf nicht mehr mit einem festen Prozentsatz von 55 v.H. bestimmt werden, da in der Praxis 
Zuschüsse nach Maßgabe der budgetären Mittel geleistet wurden. 

Zu § 7 (Exposituren, Musikschulklassen): 

Diese Bestimmung schafft wie bisher die Möglichkeit zur Errichtung von Exposituren (Abs. 1) und zur 
vorübergehenden Führung von Musikschulklassen außerhalb der Landesmusikschule (Abs. 2), um den 
von der Landesmusikschule weiter entfernt wohnenden Schülern und die Möglichkeit zu bieten, 
Musikunterricht in geringer Entfernung von ihrem Wohnort zu erhalten. Auf diese Weise soll auch wie 
bisher das kulturelle Angebote kleinerer, geografisch benachteiligter Gemeinden verbessert werden. 
Exposituren und disloziert geführte Musikschulklassen haben im Vergleich zur eigentlichen 
Landesmusikschule naturgemäß einen wesentlich kleineren Einzugsbereich. Der gesamte damit 
verbundene Sachaufwand ist wie bisher von jener Gemeinde zu tragen, in der die Expositur errichtet bzw. 
die Musikschulklasse geführt wird. 

Zu § 8 (Allgemeine Zugänglichkeit): 

Mit dieser Bestimmung soll der Grundsatz der allgemeinen Zugänglichkeit von Landesmusikschulen 
normiert werden. Demnach soll das Land Tirol als Schulerhalter verpflichtet sein, die 
Landesmusikschulen für alle Schüler, die in eine Landesmusikschule besuchen möchten, offen zu halten. 

Der bisherige Zusatz, dass Landesmusikschulen für jeden, „der die für die jeweilige Unterrichtsart 
erforderliche Eignung aufweist“ zugänglich ist, soll nach dem vorliegenden Entwurf entfallen. Stattdessen 
soll im Abs. 2 festgestellt werden, dass der selbständige Besuch von Landesmusikschulen vom Alter und 
Entwicklungsstand des Schülers abhängig ist. Damit soll klargestellt werden, dass beispielsweise sehr 
junge Kinder nur unterrichtet werden können, wenn Erziehungsberechtigte sie begleiten, oder Schüler, die 
Unterstützung brauchen, die von Lehrpersonen nicht geleistet werden kann, begleitet werden müssen. 

Der Grundsatz der allgemeinen Zugänglichkeit der Landesmusikschulen erfährt wie bisher insofern eine 
Einschränkung für den Fall, dass aufgrund der beschränkten räumlichen oder personellen Verhältnisse der 
Landesmusikschule nicht alle Aufnahmewerber aufgenommen werden können. 

Die bisherige zweite Einschränkung, wonach Aufnahmewerber aus Gemeinden, die keinen Beitrag zum 
Schulaufwand einer Landesmusikschule oder einer sonstigen vom Land Tirol nach diesem Gesetz 
geförderten Musikschule leisten, soll entfallen. Diese Einschränkung, die im Jahr 1992 dem landesweiten 
Aufbau der Musikschulen dienen sollte, ist nicht mehr notwendig, da der Aufbau zwischenzeitlich fast 
zur Gänze abgeschlossen ist. 

Zu § 9 (Schulgeld): 

Abs. 1 verpflichtet das Land Tirol als Schulerhalter der Landesmusikschulen wie bisherzur Einhebung 
eines Schulgeldes. Abs. 2 sieht ebenfalls wie schon bisher im Interesse der Chancengleichheit für alle 
Schüler die Einhebung eines landeweit einheitlichen, nach Unterrichtsarten gestaffelten Schulgeldes an 
Landesmusikschulen vor. Die Höhe des Schulgeldes soll im Bote für Tirol verlautbart und auf der 
Internetseite des Landes Tirol veröffentlicht werden. Ein weitergehendes Publizitätserfordernis besteht 



  5 von 7 

VD-714/334-2023  Fassung vom 20. November 2023 

nicht, da es sich bei der Festlegung des Schulgeldes um einen Durchführungsrechtsakt im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung aufgrund eines Selbstbindungsgesetzes handelt. 

Aufgrund des Abs. 4 hat das Land Tirol die Schulgeldeinnahmen den an der jeweiligen 
Landesmusikschule beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihrer Beiträge zum Betriebsaufwand und zum 
Personalaufwand zu überlassen. 

Zu § 10 (Leiter, Lehrpersonen): 

Die Voraussetzungen für eine Bestellung des Leiters und seines Stellvertreters sowie für die Aufnahme 
von Lehrpersonen in ein Dienstverhältnis sowie das jeweilige Verfahren ergeben sich seit 1. September 
2016 aus den §§ 4, 7 und 8 des Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetzes, LGBl. Nr. 86/2016. Die 
erforderliche Anzahl an Lehrpersonen ergibt sich aus der Größe und dem Unterrichtsangebot der 
jeweiligen Landesmusikschule einschließlich allfälliger Exposituren und dislozierter Musikschulklassen 
sowie der Lehrverpflichtung der Lehrpersonen. 

Zu § 11 (Richtlinien für die Tiroler Landesmusikschulen): 

Nach dieser Bestimmung hat die Landesregierung für die Gesamtheit der Tiroler Landesmusikschulen 
Richtlinien mit insbesondere folgendem Inhalt zu erlassen: 

Nach Abs. 1 lit. a hat sie die Aufgaben der Landesmusikschulen näher zu regeln. Dabei sind die Ziele 
nach § 1 und die Aufgaben nach § 5 zu berücksichtigen. 

Zu den Grundsätzen und der Struktur der Ausbildung nach Abs. 1 lit. b werden die Richtlinien 
insbesondere nähere Bestimmungen zu Ausbildungsgängen und Ausbildungsabschnitten zu enthalten 
haben. 

Hinsichtlich der Personalstruktur (Abs. 1 lit. c) werden grundsätzliche Aussagen zur personellen 
Zusammensetzung des Personals an Landesmusikschulen nach den Kriterien der Zuordnung zum 
Lehrpersonal oder Verwaltungsbereich und der Stellung innerhalb der Organisation wie Leiter, 
Fachgruppenleiter oder Lehrperson zu treffen sein. 

Die Bestimmungen zum Unterrichtsbetrieb nach Abs. 1 lit. d haben vor allem Ausführungen zu einzelnen 
Fächern an Landesmusikschulen und die verschiedenen Lehrveranstaltungstypen sowie zu allgemeinen 
und fachspezifischen Lehrinhalten und Lernzielen und verschiedenen Unterrichtsmethoden zu umfassen. 

Die Aufnahme der Schüler an Landesmusikschulen, die nach Abs. 1 lit. e zu regeln ist, wird wie bisher 
aufgrund einer schriftlichen Anmeldung, eines Aufnahmegespräches und nachfolgender Zuteilung zu 
einer Lehrperson zu erfolgen haben. Übersteigt die Zahl der Aufnahmewilligen die räumliche oder 
personelle Kapazität der Landesmusikschulen werden Anmeldungen wie bisher zu reihen sein, wobei 
insbesondere Leitlinien zur Inklusion und der Aspekt der Musikschule als wichtige Ressource für Kinder 
und Jugendliche zu berücksichtigen sein werden. 

Bei diesen Richtlinien handelt es sich um einen Durchführungsrechtsakt im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung aufgrund eines Selbstbindungsgesetzes. Die Richtlinien sind im Bote für 
Tirol zu verlautbaren und auf der Internetseite des Landes Tirol zu veröffentlichen. 

Zum 3. Abschnitt (Förderung von Gemeindemusikschulen): 

Zu den §§ 12 bis 16: 

Aufgrund der seit dem Jahr 1992 stattgefundenen Entwicklung besteht heute eine landesweite und 
einheitliche Musikschulorganisation mit einer den Landesmusikschulen übergeordneten Ebene zur 
Leitung und Koordination ihrer Tätigkeit. 

Es soll daher eine Anpassung des derzeitigen Systems der Förderung jener Musikschulen, deren Träger 
nicht das Land Tirol ist, erfolgen. Dabei soll die Weiterentwicklung des „Systems Musikschulen“ sowohl 
in zahlenmäßiger als auch in organisatorischer und dienstrechtlicher Hinsicht berücksichtigt werden. Das 
Musikschulwesen in Tirol im Jahr 1992 war dadurch gekennzeichnet, dass keine landesweit ausreichende 
Zahl an Musikschulen bestand, neben dem Land Tirol vor allem Gemeinden, aber auch private Träger, 
Erhalter von Musikschulen waren und es kein einheitliches Dienstrecht für Lehrpersonen an 
Musikschulen gab. Nach nun mehr als 30 Jahren der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Land 
Tirol und den Gemeinden sind, mit Ausnahme der Musikschulen der Stadtgemeinden Innsbruck, Hall und 
Wattens, alle damaligen Gemeindemusikschulen in Landesmusikschulen übergeführt worden. In 
dienstrechtlicher Hinsicht wurde mit Erlassung des Musiklehrpersonen-Dienstrechtsgesetzes im Jahr 2016 
ein einheitliches Dienstrecht für Musiklehrpersonen an Landesmusikschulen geschaffen, das landesweit 
die Qualität der Ausbildung sicherstellt. Die Notwendigkeit der Förderung sonstiger Musikschulen, um 
sie auf diesem Weg an den Standard von Landesmusikschulen heranzuführen, hat daher kaum noch 
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Bedeutung. Die Möglichkeit der Förderung von Musikschulen anderer Träger als Gemeinden soll daher 
entfallen (§ 12). 

Weiters soll die Förderung von Gemeindemusikschulen von einer Vergleichbarkeit der Personalstruktur 
und des Personalaufwandes mit Landesmusikschulen abhängig gemacht werden (§ 13 Abs. 1 lit. c). 

Ausdrücklich festgehalten werden soll, dass Förderungen nur aufgrund eines schriftlichen Vertrages 
zwischen dem Land Tirol und der Gemeinde gewährt werden dürfen (§ 13 Abs. 3). 

Die Förderungshöhe kann wie bisher bis zu 50 v.H. des Personalaufwandes für den Leiter und die 
Lehrpersonen der Musikschule betragen (§ 14). 

Die Möglichkeit der Förderung der angemessenen Anschaffungskosten für Musikinstrumente ist im 
Entwurf nicht mehr vorgesehen, da die Anschaffung der Musikinstrumente durch Gemeinden in der 
Praxis bisher tatsächlich nicht gefördert wurde. 

Nähere Bestimmungen über die Gewährung von Förderungen sind in von der Landesregierung zu 
erlassenden Richtlinien festzulegen. Diese sind im Bote für Tirol zu verlautbaren und auf der Internetseite 
des Landes Tirol zu veröffentlichen. Ein weitergehendes Publizitätserfordernis besteht auch hier nicht, da 
es sich auch bei den Richtlinien für die Gewährung von Förderungen um einen Durchführungsrechtsakt 
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung aufgrund eines Selbstbindungsgesetzes handelt (§ 16). 

Zum 4. Abschnitt (Musikschulbeirat): 

Zu § 17 (Einrichtung, Aufgaben, Zusammensetzung): 

Die derzeit geltende organisatorische Gliederung in einen Musikschulbeirat, der in Angelegenheiten der 
Musikschulen von grundsätzlicher Bedeutung zu hören ist, und einen Fachbeirat, dem die fachliche 
Beratung der Landesregierung in den Angelegenheiten der Musikschulen obliegt, soll nunmehr entfallen, 
da ein Fachbeirat in der Praxis bisher kein einziges Mal einberufen wurde. Ebenfalls entfallen soll die 
Gliederung des Musikschulbeirates in ein politisch zusammengesetztes Gremium mit beschließender 
Stimme und ein Fachgremium mit beratender Stimme. Auch diese Unterteilung hat in der Praxis aufgrund 
der Fachkompetenz aller Mitglieder und dem Umstand, dass in diesem sehr großen Gremium 
Entscheidungen vor der Abstimmung eingehend diskutiert wurden, eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Nunmehr soll ein einziger Beirat – der Musikschulbeirat – zur Beratung der Landesregierung in 
Angelegenheiten der Musikschulen von grundsätzlicher Bedeutung eingerichtet werden. Der Vorsitz soll 
weiterhin dem für das Musikschulwesen zuständigem Mitglied der Landesregierung zukommen, welches 
gemeinsam mit den nach § 17 Abs. 2 lit. f zu bestellenden Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien 
den Schulerhalter vertritt. Weiters sollen dem Musikschulbeirat drei auf Vorschlag des 
Gemeindeverbandes zu bestellende Mitglieder und ein auf Vorschlag der Stadt Innsbruck zu bestellendes 
Mitglied angehören, da die Gemeinden einen wesentlichen Beitrag zum Schulaufwand der 
Landesmusikschulen zu leisten haben (§ 18 Abs. 1 lit. d und f). Zudem sollen dem Musikschulbeirat 
Vertreter der zuständigen Fachabteilung des Amtes der Tiroler Landesregierung, der Leiter der 
Bildungsdirektion für Tirol und ein Vertreter der Dienststellenpersonalvertretung der 
Landesmusikschulen angehören. Die Beiziehung eines Vertreters des Landesverbandes der Tiroler 
Blasmusikkapellen, des Tiroler Chorverbandes, des Tiroler Streichmusik Vereins und des Tiroler 
Volksmusikvereins aufgrund eines gemeinsamen Vorschlages dieser Verbände bzw. Vereine ist damit 
begründet, dass ein erheblicher Teil der Schüler der Landesmusikschulen aus diesen Bereichen kommen. 

Zu den §§ 18 und 19 (Bestellung, Vorschlagsrecht; Erlöschen der Mitgliedschaft): 

Jene Mitglieder, die nicht aufgrund der Ausübung einer bestimmten Funktion dem Musikschulbeirat 
angehören, sind von der Landesregierung zu bestellen. Das Verfahren, die Bestellungsvoraussetzungen 
und die Vorschlagsrechte werden in den Abs. 1, 2 und 4 näher geregelt. Für diese Mitglieder sind auch 
Ersatzmitglieder zu bestellen, während die Mitglieder, die kraft ihrer Funktion dem Musikschulbeirat 
angehören, im Fall ihrer Verhinderung durch ihren jeweiligen Stellvertreter vertreten werden. 

Die Bestimmungen über das Erlöschen der Mitgliedschaft entsprechen im Wesentlichen der derzeit 
geltenden Rechtslage. 

Zu § 20 (Geschäftsgang): 

Die Einberufung der Mitglieder des Musikschulbeirates soll durch den Vorsitzenden nach Bedarf 
erfolgen. 

Die bereits im Art. 26 des Tiroler Digitalisierungsgesetzes 2023, LGBl. Nr. xx/2023, für das geltende 
Tiroler Musikschulgesetz vorgesehenen Bestimmungen über die Abhaltung von Sitzungen unter 
Verwendung vorhandener technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung in Form einer 
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Videokonferenz und über die Fassung von Beschlüssen im Umlaufweg sollen unverändert in den 
vorliegenden Entwurf übernommen werden. 

Der Musikschulbeirat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und mindestens die Hälfte der weiteren 
Mitglieder anwesend sind, und fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. 

Zum 5. Abschnitt (Schlussbestimmungen): 

Zu § 21 (Verarbeitung personenbezogener Daten): 

Die Bestimmung über die Verarbeitung personenbezogener Daten folgen im Wesentlichen der derzeit 
geltenden Rechtslage. 

Zu § 22 (Inkrafttreten): 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten. Um einen reibungslosen Übergang von dem aufgrund des 
Tiroler Musikschulgesetzes eingerichteten Musikschulbeirat und dem nach dem vorliegenden Entwurf 
einzurichtenden Musikschulbeirat zu schaffen, sollen die Mitglieder des bestehenden Gremiums bis zur 
Einrichtung des im § 17 vorgesehenen Musikschulbeirates, die bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 zu 
erfolgen hat, weiter im Amt bleiben. 


